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15. Frühpensionierungsverfahren - das Land muss handeln 
 

Um den Personalbedarf zu planen, muss die Landesregierung 
jederzeit wissen, wie viele laufende Frühpensionierungsverfah-
ren es gibt. Ausgerechnet im Bereich der Lehrkräfte ist dies 
nicht der Fall.  
 
Die Dienststellen veranlassen Nachuntersuchungen von Früh-
pensionierten in vielen Fällen gar nicht oder zu spät. Empfohlene 
Therapiemaßnahmen werden nicht immer ausgeschöpft. Nur in 
Ausnahmefällen gelingt eine Reaktivierung. 
 
Die Verfahren dauern insgesamt zu lange. Dies verschärft die 
Arbeitssituation in den jeweiligen Arbeitsbereichen und führt zu 
Planungsunsicherheit bei allen Beteiligten. Es geht nicht nur Zeit 
verloren, sondern auch Geld.  
 

15.1 Ausgangslage 
 
Beamte auf Lebenszeit werden frühpensioniert,1 wenn sie wegen ihres 
körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen dienstunfähig 
sind2.  
 
Als dienstunfähig können auch Beamte angesehen werden, die infolge von 
Erkrankungen innerhalb von 6 Monaten mehr als 3 Monate keinen Dienst 
getan haben. Dies gilt, wenn keine Aussicht besteht, dass innerhalb von 
weiteren 6 Monaten die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist.3 Das 
Land hat hierzu für die Dienststellen eine Verwaltungsvorschrift und einen 
Leitfaden erlassen. 
 
Frühpensionierungen sollten möglichst vermieden werden, denn für Früh-
pensionierte muss das Land in Zeiten des Fachkräftemangels außerhalb 
der regulären Personalbedarfsplanung neue Kräfte finden. Zudem führt je-
de Frühpensionierung zu einer Erhöhung der in den letzten Jahren stark 
gestiegenen Versorgungsausgaben. 
 
Bei Frühpensionierungen gilt der Grundsatz „Rehabilitation vor Versor-
gung“. Frühpensionierte sind verpflichtet, sich allen geeigneten und zu-

                                                      
1  Der LRH bezeichnet im Rahmen dieses Beitrags Fälle, in denen ein Beamter aufgrund 

von Dienstunfähigkeit zur Ruhe gesetzt wird, als „Frühpensionierungsfälle“. 
2  Vgl. § 26 Abs. 1 Satz 1 Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Be-

amten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG) vom 17.06.2008 
(BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.06.2021 
(BGBl. I S. 2.250). 

3   Vgl. § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG. 
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mutbaren Therapiemaßnahmen zu unterziehen, um eine spätere Reakti-
vierung zu ermöglichen. Deshalb können sie alle 2 Jahre darauf unter-
sucht werden, ob sie ganz oder teilweise wieder dienstfähig sind. Ist dies 
der Fall, werden sie reaktiviert und setzen ihren Dienst fort.  
 
Betreibt das Land ein Frühpensionierungsverfahren, muss dieses in allen 
Verfahrensschritten zügig bearbeitet werden. Denn Beamte erhalten - 
auch wenn sie aufgrund einer Erkrankung keinen Dienst leisten können - 
die vollen Dienstbezüge.  
 
Die folgende Grafik veranschaulicht die verschiedenen Verfahrensschritte 
und deren Abfolge. 
 

 
Abbildung 14: Ablauf des Verfahrens 
Quelle: Eigene Darstellung des LRH. 

 
Der LRH hat Frühpensionierungsfälle aus der Zeit von 2016 bis 2020 ge-
prüft. Er zog dazu eine Stichprobe von 75 Fällen aus allen Ressorts der 
Landesverwaltung und wertete die dazugehörigen Personalakten aus. Zu-
sätzlich hat er die Ressorts und die Gesundheitsämter befragt, u. a. zur 
Anzahl der Untersuchungsaufträge und zur Ausgestaltung der ärztlichen 
Untersuchungen. 
 

15.2 Anzahl der Verfahren  
 
Für eine rechtzeitige und sachgerechte Personalbedarfsplanung müssen 
sowohl die Dienststellen als auch die für die zentrale Steuerung zuständi-
ge Staatskanzlei nicht nur wissen, wie viele Beamte frühpensioniert wur-
den, sondern auch, wie viele Frühpensionierungsverfahren laufen.  
 
Einen ersten Ansatzpunkt bietet die Anzahl der ärztlichen Untersuchungen 
zur Prüfung der Dienstfähigkeit. Zwar werden nicht alle ärztlichen Gutach-
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ten zum Ergebnis kommen, dass die untersuchten Beamten dauerhaft 
dienstunfähig sind. Ein gewisser Teil aber schon.  
 
Nach Rückmeldung der Ressorts gab es im Prüfzeitraum 892 ärztliche Un-
tersuchungsaufträge - ohne Lehrkräfte für die keine Zahlen vorliegen.  
Nach den Rückmeldungen der Gesundheitsämter haben die Ressorts rund 
4.000 Untersuchungsaufträge erteilt.  
 
Die Landesregierung muss fortlaufend und vollständig erfassen, wie viele 
ärztliche Untersuchungen anhängig sind. Ebenso muss sie die Zahl und 
wesentliche Daten wie z. B. das Alter und den Einsatzbereich der pro Jahr 
Frühpensionierten erfassen. Eine entsprechende Erfassungssystematik 
muss die Staatskanzlei den Ressorts vorgeben, um aussagekräftige Daten 
zu erhalten.  
Dieses sollte dann Grundlage für ein Berichtswesen zu diesem Thema 
sein. Der derzeitige Personalstruktur- und Personalmanagementbericht 
(PSMB) reicht dafür nicht aus. In der Vergangenheit stellte die Landesre-
gierung die Entwicklung der Frühpensionierungen in einem detaillierteren, 
gesonderten Bericht dar.1 
 
Aus einem Bericht, der alle genannten Daten enthält, können Maßnahmen 
für einen besseren Gesundheitsschutz und für die Personalplanung abge-
leitet werden.  
 

15.3 Verfahrensstände in den Personalakten ordnungsgemäß dokumen-
tieren  
 
Personalakten müssen ordnungsgemäß geführt werden. Sie müssen 
grundsätzlich alle entscheidungsrelevanten Unterlagen enthalten. Auch die 
Bearbeitungsschritte einzelner Verfahren, die den Beamten betreffen, 
müssen erkennbar und für Dritte nachvollziehbar dokumentiert werden.  
 
Nicht alle der vom LRH zur Prüfung herangezogenen 75 Personalakten 
enthielten eine vollständige Dokumentation, u. a. des zeitlichen Ablaufs 
des Frühpensionierungsverfahrens. In 37 Fällen musste der LRH Unterla-
gen nachfordern, die nicht in den Personalakten enthalten waren. In eini-
gen der Fälle konnten die angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt wer-
den. Eine vollständige Rekonstruktion des Sachverhalts war in diesen 
Fällen nicht mehr möglich. 
 
Die Ressorts müssen sicherstellen, dass Personalakten ordnungsgemäß 
und vollständig geführt werden. Der LRH fordert die Staatskanzlei auf, ei-

                                                      
1  Vgl. zuletzt Umdruck 18/4551. 
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nen Personalaktenerlass mit detaillierten Hinweisen zur Personalaktenfüh-
rung herauszugeben. 
 
Die Staatskanzlei stimmt mit dem LRH überein, dass Personalakten ord-
nungsgemäß und vollständig geführt werden müssen. Um dem besser 
Rechnung zu tragen, sollen konkretere Vorgaben erlassen werden, welche 
Unterlagen im Falle eines Frühpensionierungsverfahrens in die digitale 
Personalakte aufgenommen werden müssen.  
 

15.4 Verfahren beschleunigen - Ausgaben senken 
 
Soweit es sich in den Personalakten nachvollziehen ließ, ist in allen 3 Ver-
fahrensschritten des Frühpensionierungsverfahrens (vgl. Grafik in Tz. 15.1) 
eine zeitliche Straffung möglich.  
 
Ist ein Beamter länger als 3 Monate dienstunfähig, kann der Untersu-
chungsauftrag erteilt werden. Nach den Ermittlungen des LRH sollte die 
Erteilung in der Regel innerhalb eines weiteren Monats möglich sein. Soll-
te diese Zeit im Einzelfall nicht ausreichen, wären die Gründe zu doku-
mentieren. In 36 der geprüften Fälle benötigten die Dienststellen durch-
schnittlich doppelt so lange, ohne dass eine Begründung in der 
Personalakte dokumentiert wurde.  
 
Wann die Dienststelle ein ärztliches Untersuchungsverfahren einzuleiten 
hat, war während des Prüfungszeitraums nicht vorgeschrieben. Dies hat 
sich mittlerweile geändert. Nach den nunmehr geltenden Vorgaben muss 
ein Untersuchungsauftrag erteilt werden, wenn innerhalb von 6 Monaten 
für Dienstunfähigkeitszeiten von 3 Monaten lediglich Wiederholungsatteste 
vorgelegt werden und nichts Näheres bekannt ist. Dies ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Der LRH fordert die Staatskanzlei darüber hinaus auf, 
eine Begründungspflicht in die Verwaltungsvorschrift und in den Leitfaden 
aufzunehmen. Der Dienstvorgesetzte sollte die Gründe schriftlich darle-
gen, wenn nach einer durchgehenden 3-monatigen Fehlzeit keine ärztliche 
Untersuchung eingeleitet wird. 
 
Die Staatskanzlei weist darauf hin, dass die personalverwaltenden 
Dienststellen eine Begründungspflicht als nicht zielführend ansehen. Die 
Vorgehensweise des Vorgesetzten sei stark von der individuellen Situation 
der erkrankten Beamten abhängig.  
 
Der LRH stimmt mit der Staatskanzlei darin überein, dass die individuelle 
Situation des Erkrankten zu berücksichtigen ist. Diese sollte bei der schrift-
lichen Begründung für die Nichteinleitung eines ärztlichen Untersuchungs-
verfahrens gewürdigt werden.  
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Auf den Ablauf und die Dauer der ärztlichen Untersuchungsverfahren ha-
ben die Dienststellen nur beschränkt Einfluss, aber die wenigen Einfluss-
möglichkeiten sollten genutzt werden.  
 
Der LRH ermittelte, dass vom Erteilen des Untersuchungsauftrags bis zum 
Eingang des ärztlichen Gutachtens in der Dienststelle durchschnittlich 
90 Tage vergingen. In insgesamt 22 der 75 geprüften Fälle benötigten die 
Dienststellen aber deutlich länger: Hier betrug die durchschnittliche Ver-
fahrensdauer fast 6 Monate. 
 
Die befragten Gesundheitsämter sahen folgende Möglichkeiten, den Ab-
lauf zu beschleunigen: 
• Untersuchungsaufträge müssen vollständig und eindeutig, Anlass und 

Ziel der Untersuchung müssen klar sein. 
• Alle in der Dienststelle vorhandenen relevanten Unterlagen sollten dem 

Untersuchungsauftrag beigefügt werden.  
• Die Dienststellen sollten Untersuchungsaufträge ggf. als „Eilig“ kenn-

zeichnen. 
 
Über diese Vorschläge hinausgehend fordert der LRH die Staatskanzlei 
auf, mit den Gesundheitsämtern weitere Möglichkeiten zur Verkürzung der 
Verfahren zu erarbeiten.  
 
Die Staatskanzlei und das Gesundheitsministerium kündigten an, die-
sen Vorschlag aufzugreifen. 
 
Darüber hinaus sollte die Staatskanzlei zur Verfahrensbeschleunigung 
prüfen, ob eine landeseigene Untersuchungsstelle eine wirtschaftliche Al-
ternative darstellt. Sie könnte sowohl für Einstellungsuntersuchungen als 
auch für die Begutachtung von Dienstunfähigkeiten genutzt werden. 
 
Die Staatskanzlei verweist auf den bestehenden Mangel an medizini-
schen Fachkräften und auf rechtliche Risiken bei der Durchführung von 
Untersuchungen durch eine landeseigene Stelle.  
 
Der LRH regt an, dass die zu erwartenden Vor- und etwaige Nachteile in 
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung detailliert beleuchtet werden. 
 
Nach Eingang des ärztlichen Gutachtens kann die Dienststelle über die 
Frühpensionierung entscheiden. Die Dienststellen benötigten im Durch-
schnitt 3 Wochen, um die Gutachten auszuwerten und die Entscheidung 
vorzubereiten. Dies ist ein angemessener Zeitraum. In 26 der 75 geprüften 
Fälle dauerte es fast doppelt so lange.  
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Auch die abschließende Entscheidung über die Frühpensionierung muss 
zügig getroffen werden. 
 

15.5 Nachuntersuchungen und Reaktivierungen - konsequent durchführen 
 
Grundsätzlich können die Dienststellen die Dienstfähigkeit von Frühpen-
sionierten alle 2 Jahre überprüfen lassen. Dies geschieht durch ärztliche 
Nachuntersuchungen. Diese können in begründeten Fällen auch in kürze-
ren Abständen erfolgen. Wenn der zuständige Arzt im ersten Gutachten 
eine Wiederherstellung der Dienstfähigkeit ausgeschlossen hat, soll nach 
den gesetzlichen Vorgaben die Dienststelle von Nachuntersuchungen ab-
sehen. Dies war in 34 der 75 geprüften Fälle gegeben.  
 
In den übrigen 41 Fällen war eine Überprüfung der Dienstfähigkeit recht-
lich möglich. In 23 Fällen wurden die Beamten im Prüfungszeitraum z. T. 
mehrfach nachuntersucht. In 18 Fällen war eine fällige Nachuntersuchung 
im Prüfungszeitraum (2016 bis 2020) hingegen unterblieben. In 5 dieser 
Fälle wurde die Nachuntersuchung während der laufenden Prüfung des 
LRH veranlasst. Dies erfolgte allerdings erst 2022. 
 
Damit wurde nur in der Hälfte der möglichen Fälle das Instrument der 
Nachuntersuchung genutzt. 
 
Durch nicht oder verspätet beauftragte Nachuntersuchungen wurde die 
Chance vertan, ggf. wieder (teil-)dienstfähige Beamte zeitnah zu reaktivie-
ren. Hierbei ist zu bedenken, dass in diesen Fällen eine Nachuntersu-
chung durch den begutachtenden Arzt gerade nicht ausgeschlossen wor-
den war. Mithin war zumindest eine teilweise Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit für möglich erachtet worden. 
 
Um frühpensionierte Beamte reaktivieren zu können, sollten sämtliche 
Therapiemaßnahmen ausgeschöpft werden. Die Dienststellen können die 
Beamten verpflichten, auch nach der Frühpensionierung an geeigneten 
Therapiemaßnahmen teilzunehmen.  
 
Spätere Reaktivierungen können nur gelingen, wenn alle Therapiemaß-
nahmen ausgeschöpft und Nachuntersuchungen konsequent veranlasst 
werden. Der LRH stellte für die gezogene Stichprobe fest, dass lediglich 
ein Beamter reaktiviert werden konnte.  
 
Die Staatskanzlei merkt an, die Überprüfung sei gelebte Praxis. Die re-
gelmäßige und konsequente Überprüfung der Möglichkeit der Reaktivie-
rung werde in allen erfolgsversprechenden Fällen angestrebt.  
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Der LRH weist darauf hin, dass eine Überprüfung in allen Fällen vorzu-
nehmen ist, soweit die ärztliche Untersuchung nicht eine Wiederherstel-
lung der Dienstfähigkeit ausgeschlossen hat. 
 
Die Dienststellen müssen ihre Bemühungen, Frühpensionierte zu reakti-
vieren, intensivieren. 
 
Dafür müssen sie u. a. 
• die Dienstfähigkeit konsequent, regelmäßig und rechtzeitig überprüfen, 

sofern der untersuchende Arzt eine Wiederherstellung der Dienstfähig-
keit nicht explizit ausgeschlossen hat, 

• die Frühpensionierten verpflichten, sich geeigneten und zumutbaren 
Therapiemaßnahmen zu unterziehen, 

• Angebote der Wiedereingliederung und der Fortbildung machen, 
• einen geeigneten Arbeitsplatz anbieten. 
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